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Informationen zu den gesetzlichen Untersuchungen von landwirtschaftlichen
Fahrzeugen (Quelle: Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz)

Hauptuntersuchung, Sicherheitsuntersuchung
§ 29 Untersuchung der Kraftfahrzeuge und Anhänger (Auszug)

1. Die Halter von zulassungspflichtigen Fahrzeugen im Sinne des § 3 Absatz 1 der Fahrzeug-
Zulassungsverordnung und kennzeichenpflichtigen Fahrzeugen nach § 4 Absatz 2 und 3
Satz 2 der Fahrzeug-Zulassungsverordnung haben ihre Fahrzeuge auf ihre Kosten nach
Maßgabe der Anlage VIII in Verbindung mit Anlage VIIIa in regelmäßigen Zeitabständen
untersuchen zu lassen. Ausgenommen sind

a) Fahrzeuge mit rotem Kennzeichen oder Kurzzeitkennzeichen,

b) Fahrzeuge der Bundeswehr und der Bundespolizei

2. Der Halter hat den Monat, in dem das Fahrzeug spätestens zur

a) Hauptuntersuchung vorgeführt werden muss, durch eine Prüfplakette nach Anlage IX
auf dem Kennzeichen nachzuweisen,

b) Sicherheitsprüfung vorgeführt werden muss, durch eine Prüfmarke in Verbindung mit
einem SP-Schild nach Anlage IXb nachzuweisen

Prüfplaketten sind von der nach Landesrecht zuständigen Behörde oder den zur
Durchführung von Hauptuntersuchungen berechtigten Personen zuzuteilen und auf dem
hinteren amtlichen Kennzeichen dauerhaft und gegen Missbrauch gesichert anzubringen.
Prüfmarken sind von der nach Landesrecht zuständigen Behörde zuzuteilen und von dem
Halter oder seinem Beauftragten auf dem SP-Schild nach den Vorschriften der Anlage IXb
anzubringen oder von den zur Durchführung von Hauptuntersuchungen oder
Sicherheitsprüfungen berechtigten Personen zuzuteilen und von diesen nach den
Vorschriften der Anlage IXb auf dem SP-Schild anzubringen. SP-Schilder dürfen von der
nach Landesrecht zuständigen Behörde, von den zur Durchführung von
Hauptuntersuchungen berechtigten Personen, dem Fahrzeughersteller, dem Halter oder
seinem Beauftragten nach den Vorschriften der Anlage IXb angebracht werden.

3. Eine Prüfplakette darf nur dann zugeteilt und angebracht werden, wenn die Vorschriften der
Anlage VIII eingehalten sind. Durch die nach durchgeführter Hauptuntersuchung zugeteilte
und angebrachte Prüfplakette wird bescheinigt, dass das Fahrzeug zum Zeitpunkt dieser
Untersuchung vorschriftsmäßig nach Nummer 1.2 der Anlage VIII ist. Weist das Fahrzeug
lediglich geringe Mängel auf, so kann abweichend von Satz 1 die Prüfplakette zugeteilt und
angebracht werden, wenn die unverzügliche Beseitigung der Mängel zu erwarten ist.

4. Eine Prüfmarke darf zugeteilt und angebracht werden, wenn das Fahrzeug nach Abschluss
der Sicherheitsprüfung nach Maßgabe der Nummer 1.3 der Anlage VIII keine Mängel
aufweist. Die Vorschriften von Nummer 2.6 der Anlage VIII bleiben unberührt.

5. Der Halter hat dafür zu sorgen, dass sich die nach Absatz 3 angebrachte Prüfplakette und
die nach Absatz 4 angebrachte Prüfmarke und das SP-Schild in ordnungsgemäßem
Zustand befinden; sie dürfen weder verdeckt noch verschmutzt sein.
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6. Monat und Jahr des Ablaufs der Frist für die nächste

6.1 Hauptuntersuchungen müssen von demjenigen, der die Prüfplakette zugeteilt und
angebracht hat,

a) bei den im üblichen Zulassungsverfahren behandelten Fahrzeugen in der
Zulassungsbescheinigung Teil I oder

b) bei anderen Fahrzeugen auf dem nach § 4 Absatz 5 der Fahrzeug-
Zulassungsverordnung mitzuführenden oder aufzubewahrenden Nachweis in
Verbindung mit dem Prüfstempel der untersuchenden Stelle oder dem HU-Code
und der Kennnummer der untersuchenden Person oder Stelle,

6.2 Sicherheitsprüfungen müssen von demjenigen, der die Prüfmarke zugeteilt hat,
im Prüfprotokoll vermerkt werden.

7. Die Prüfplakette und die Prüfmarke werden mit Ablauf des jeweils angegebenen Monats
ungültig. Ihre Gültigkeit verlängert sich um einen Monat, wenn bei der Durchführung der
Hauptuntersuchung oder Sicherheitsprüfung Mängel festgestellt werden, die vor der
Zuteilung einer neuen Prüfplakette oder Prüfmarke zu beheben sind. Satz 2 gilt auch, wenn
bei geringen Mängeln keine Prüfplakette nach Absatz 3 Satz 3 zugeteilt wird, und für
Prüfmarken in den Fällen der Anlage VIII Nummer 2.4 Satz 6. Befindet sich an einem
Fahrzeug, das mit einer Prüfplakette oder einer Prüfmarke in Verbindung mit einem SP-
Schild versehen sein muss, keine gültige Prüfplakette oder keine gültige Prüfmarke, so
kann die nach Landesrecht zuständige Behörde für die Zeit bis zur Anbringung der
vorgenannten Nachweise den Betrieb des Fahrzeugs im öffentlichen Verkehr untersagen
oder beschränken. Die betroffene Person hat das Verbot oder die Beschränkung zu
beachten.

8. Einrichtungen aller Art, die zu Verwechslungen mit der in Anlage IX beschriebenen
Prüfplakette oder der in Anlage IXb beschriebenen Prüfmarke in Verbindung mit dem SP-
Schild Anlass geben können, dürfen an Kraftfahrzeugen und ihren Anhängern nicht
angebracht sein.

9. Der für die Durchführung von Hauptuntersuchungen oder Sicherheitsprüfungen
Verantwortliche hat für Hauptuntersuchungen einen Untersuchungsbericht und für
Sicherheitsprüfungen ein Prüfprotokoll nach Maßgabe der Anlage VIII zu erstellen und dem
Fahrzeughalter oder seinem Beauftragten auszuhändigen.

10. Der Halter hat den Untersuchungsbericht mindestens bis zur nächsten Hauptuntersuchung
und das Prüfprotokoll mindestens bis zur nächsten Sicherheitsprüfung aufzubewahren. Der
Halter oder sein Beauftragter hat den Untersuchungsbericht, bei Fahrzeugen nach Absatz
11 zusammen mit dem Prüfprotokoll und dem Prüfbuch, zuständigen Personen und der
nach Landesrecht zuständigen Behörde auf deren Anforderung hin auszuhändigen. Kann
der letzte Untersuchungsbericht oder das letzte Prüfprotokoll nicht ausgehändigt werden,
hat der Halter auf seine Kosten Zweitschriften von den prüfenden Stellen zu beschaffen
oder eine Hauptuntersuchung oder eine Sicherheitsprüfung durchführen zu lassen. Die
Sätze 2 und 3 gelten nicht für den Hauptuntersuchungsbericht bei der Fahrzeugzulassung,
wenn die Fälligkeit der nächsten Hauptuntersuchung für die Zulassungsbehörde aus einem
anderen amtlichen Dokument ersichtlich ist.
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11. Halter von Fahrzeugen, an denen nach Nummer 2.1 der Anlage VIII Sicherheitsprüfungen
durchzuführen sind, haben ab dem Tag der Zulassung Prüfbücher nach einem im
Verkehrsblatt mit Zustimmung der zuständigen obersten Landesbehörden bekannt
gemachten Muster zu führen. Untersuchungsberichte und Prüfprotokolle müssen
mindestens für die Dauer ihrer Aufbewahrungspflicht nach Absatz 10 in den Prüfbüchern
abgeheftet werden.

12. Der für die Durchführung von Hauptuntersuchungen oder Sicherheitsprüfungen
Verantwortliche hat ihre Durchführung unter Angabe des Datums, bei Kraftfahrzeugen
zusätzlich unter Angabe des Kilometerstandes, im Prüfbuch einzutragen.

13. Prüfbücher sind bis zur endgültigen Außerbetriebsetzung des jeweiligen Fahrzeugs von
dem Halter des Fahrzeugs aufzubewahren.

Anlage VIII (§ 29 Absatz 1 bis 4, 7, 9, 11 und 13) Untersuchung der Fahrzeuge

1. Art und Gegenstand der Hauptuntersuchungen und Sicherheitsprüfungen, Ausnahmen

1.1 Die untersuchungspflichtigen Kraftfahrzeuge und Anhänger unterliegen
Hauptuntersuchungen und Sicherheitsprüfungen nach Maßgabe der folgenden
Vorschriften.

1.2 Hauptuntersuchungen

1.2.1 Bei einer Hauptuntersuchung werden die Fahrzeuge nach Maßgabe der
Vorschriften der Anlage VIIIa sowie den im Verkehrsblatt im Benehmen mit den
zuständigen obersten Landesbehörden dazu bekannt gemachten Richtlinien auf
ihre Verkehrssicherheit, ihre Umweltverträglichkeit sowie auf Einhaltung der für
sie geltenden Bau- und Wirkvorschriften untersucht.

1.2.1.1 Bei der Untersuchung der Umweltverträglichkeit von Kraftfahrzeugen, die mit
Fremdzündungsmotor oder Selbstzündungsmotor angetrieben werden, sind
die Abgase

a) nach Nummer 6.8.2.2 der Anlage VIIIa bei Kraftfahrzeugen, die mit einem
On-Board-Diagnosesystem ausgerüstet sind, das den im Anhang zu § 47
genannten Bestimmungen entspricht,
oder

b) nach Nummer 6.8.2.1 der Anlage VIIIa bei Kraftfahrzeugen, die nicht mit
einem Diagnosesystem nach Buchstabe a ausgerüstet sind,

zu untersuchen.

1.2.1.2 Vom Untersuchungspunkt Motormanagement-/Abgasreinigungssystem der
Anlage VIIIa Nummer 6.8.2 sind ausgenommen:

1.2.1.2.1 Kraftfahrzeuge mit

1.2.1.2.1.1 Fremdzündungsmotor, die eine bauartbedingte
Höchstgeschwindigkeit von weniger als 50 km/h haben oder die
vor dem 1. Juli 1969 erstmals in den Verkehr gekommen sind oder
die drei Räder und eine zulässige Gesamtmasse von weniger als
400 kg haben,



______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
BAUWESTA Metallbau GmbH • Am Heidenbaumberg 2 • 19073 Stralendorf • Tel. 0 38 69 / 76 04 0 • Fax 0 38 69 / 76 04 50 • E-Mail: metallbau@bauwesta.de

1.2.1.2.1.2 Kompressionszündungsmotor, die weniger als vier Räder oder eine
bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 25 km/h

haben oder die vor dem 1. Januar 1977 erstmals in den Verkehr
gekommen sind,

1.2.1.2.2 Krafträder sowie dreirädrige und vierrädrige Kraftfahrzeuge der
Klassen L3e, L4e, L5e und L7e nach Abschnitt 2 der Anlage XXIX,
die vor dem 1. Januar 1989 in den Verkehr gekommen sind,

1.2.1.2.3 land- und forstwirtschaftliche Zugmaschinen,

1.2.1.2.4 selbstfahrende Arbeitsmaschinen, die nicht den Baumerkmalen von
Lastkraftwagen hinsichtlich des Antriebsmotors und des Fahrgestells
entsprechen, und Stapler.

1.3 Sicherheitsprüfungen

1.3.1 Die Sicherheitsprüfung hat eine Sicht-, Wirkungs- und Funktionsprüfung des
Fahrgestells und Fahrwerks, der Verbindungseinrichtung, Lenkung, Reifen,
Räder und Bremsanlage des Fahrzeugs nach der hierzu im Verkehrsblatt mit
Zustimmung der obersten Landesbehörden bekannt gemachten Richtlinie zu
umfassen.

2. Zeitabstände der Hauptuntersuchungen und Sicherheitsprüfungen

2.1 Die Fahrzeuge sind mindestens in folgenden regelmäßigen Zeitabständen einer
Hauptuntersuchung und einer Sicherheitsprüfung zu unterziehen; die
Zeitabstände für Sicherheitsprüfungen beziehen sich hierbei auf die zuletzt
durchgeführte Hauptuntersuchung:

2.1.4 Kfz, die zur Güterbeförderung bestimmt sind,
selbstfahrende Arbeits- und Zugmaschinen
sowie Kfz, die nicht unter 2.1.1 bis 2.1.3 oder
2.1.6 fallen

2.1.4.1 mit einer bauartbestimmten Höchst-
geschwindigkeit von nicht mehr als
40 km/h oder einer zul. Gesamtmasse ≤ 3,5 t

24 Monate -

2.1.4.2 mit einer zul. Gesamtmasse > 3,5 t ≤ 7,5 t 12 Monate -
2.1.4.3 mit einer zul. Gesamtmasse > 7,5 t ≤ 12 t

2.1.4.3.1 bei erstmals in den Verkehr gekommenen
Fahrzeugen in den ersten 36 Monaten

12 Monate -

2.1.4.3.2 für die weiteren Untersuchungen 12 Monate 6 Monate
2.1.4.4 mit einer zul. Gesamtmasse > 12 t

2.1.4.4.1 bei erstmals in den Verkehr gekommenen
Fahrzeugen in den ersten 24 Monaten

12 Monate -

2.1.4.4.2 für die weiteren Untersuchungen 12 Monate 6 Monate
2.1.5 Anhänger, einschließlich angehängte

Arbeitsmaschinen und Wohnanhänger
2.1.5.1 mit einer zul. Gesamtmasse ≤ 0,75 t oder

ohne eigene Bremsanlage
2.1.5.1.1 bei erstmals in den Verkehr gekommenen 36 Monate -

Art des Fahrzeuges HU SU
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Fahrzeugen für die erste HU
2.1.5.1.2 für die weiteren HU 24 Monate -

2.1.5.2 die entsprechend § 58 für eine zul.
Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 40
km/h gekennzeichnet sind oder mit einer zul.
Gesamtmasse > 0,75 t ≤ 3,5 t

24 Monate -

2.1.5.3 mit einer zul. Gesamtmasse > 3,5 t ≤ 10 t 12 Monate -
2.1.5.4 mit einer zul. Gesamtmasse > 10 t

2.1.5.4.1 bei erstmals in den Verkehr gekommenen
Fahrzeugen in den ersten 24 Monaten

12 Monate -

2.1.5.4.2 für die weiteren Untersuchungen 12 Monate 6 Monate

2.2 Wenn untersuchungspflichtige Fahrzeuge ohne Gestellung eines Fahrers
gewerbsmäßig vermietet werden, ohne dass sie für den Mieter zugelassen sind,
beträgt die Frist für die Hauptuntersuchung in allen Fällen zwölf Monate; davon
ausgenommen beträgt die Frist für die Hauptuntersuchung an
Personenkraftwagen nach Nummer 2.1.2.1 und an Lastkraftwagen mit einer
zulässigen Gesamtmasse ≤ 3,5 t nach Nummer 2.1.4.1 24 Monate, wenn diese
für eine Mindestdauer von 36 Monaten von einem Mieter gemietet werden. An
Kraftfahrzeugen nach Nummer 2.1.3 sind Sicherheitsprüfungen in Zeitabständen
von drei, sechs und neun Monaten und an Kraftfahrzeugen, selbstfahrenden
Arbeitsmaschinen, Zugmaschinen und Wohnmobilen nach den Nummern 2.1.4.3,
2.1.4.4 und 2.1.6.3 sowie Anhängern, einschließlich angehängten
Arbeitsmaschinen nach Nummer 2.1.5.4, in einem Abstand von sechs Monaten
nach der letzten Hauptuntersuchung durchführen zu lassen.

2.3 Die Frist für die nächste Hauptuntersuchung beginnt mit dem Monat und Jahr der
letzten Hauptuntersuchung. Bei Fahrzeugen, die erstmals in den Verkehr
kommen, beginnt die Frist für die nächste Hauptuntersuchung mit dem Monat und
Jahr der Zuteilung eines amtlichen Kennzeichens. Bei Fahrzeugen, die wieder
zum Verkehr zugelassen werden oder die vorher außerhalb des Geltungsbereichs
dieser Verordnung zum Verkehr zugelassen waren, beginnt die Frist mit dem
Monat und Jahr der Begutachtung nach § 21 oder einer Hauptuntersuchung (§ 14
Absatz 2 Fahrzeug-Zulassungsverordnung). Sie endet mit Ablauf des durch die
Prüfplakette nachgewiesenen Monats und Jahres. Bei Fahrzeugen mit einer EG-
Typgenehmigung, die vorher außerhalb des Geltungsbereichs dieser Verordnung
zum Verkehr zugelassen waren, ist § 7 Absatz 1 der Fahrzeug-
Zulassungsverordnung anzuwenden.

2.4 Die Frist für die Durchführung der Sicherheitsprüfung beginnt mit dem Monat und
Jahr der letzten Hauptuntersuchung. Die Sicherheitsprüfung darf in dem
unmittelbar vor dem durch die Prüfmarke in Verbindung mit dem SP-Schild
ausgewiesenen Monat durchgeführt werden, ohne dass sich die nach Nummer
2.1 oder Nummer 2.2 vorgeschriebenen Zeitabstände für die nächste
vorgeschriebene Sicherheitsprüfung ändern. Bei Fahrzeugen, die wieder zum
Verkehr zugelassen werden oder die vorher außerhalb des Geltungsbereichs
dieser Verordnung zum Verkehr zugelassen waren, beginnt die Frist mit dem
Monat und Jahr der Begutachtung nach § 21. Bei Fahrzeugen mit einer EG-
Typgenehmigung, die außerhalb des Geltungsbereichs dieser Verordnung zum
Verkehr zugelassen waren, ist § 7 Absatz 1 der Fahrzeug-Zulassungsverordnung
entsprechend anzuwenden. Die Frist endet mit Ablauf des durch die Prüfmarke in
Verbindung mit dem SP-Schild nachgewiesenen Monats und Jahres. Diese Frist
darf um höchstens einen Monat überschritten werden, wenn die mit der Prüfung
beauftragte Stelle trotz rechtzeitig erteilten Auftrags die Sicherheitsprüfung nicht
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bis zum Ablauf der Frist nach Satz 5 durchführen konnte und dies in dem
Prüfprotokoll bestätigt. Wird die Frist zur Durchführung einer Sicherheitsprüfung
überschritten und liegt keine Bestätigung nach Satz 6 vor, ist eine
Hauptuntersuchung verbunden mit einer Sicherheitsprüfung im Umfang von
Nummer 2.3 der Anlage VIIIa durchzuführen.

2.5 Wird bei einer Hauptuntersuchung festgestellt, dass der durch die Prüfmarke in
Verbindung mit dem SP-Schild ausgewiesene Monat zur Vorführung des
Fahrzeugs zur Sicherheitsprüfung nicht den Fristen der Nummern 2.1 und 2.2 in
Verbindung mit Nummer 2.4 entspricht, ist eine neue Prüfmarke zuzuteilen und
dies im Untersuchungsbericht zu vermerken.

2.6 Wäre eine Hauptuntersuchung oder Sicherheitsprüfung bei Fahrzeugen, für die
ein Saisonkennzeichen zugeteilt ist, außerhalb des Betriebszeitraums
durchzuführen, so ist die Hauptuntersuchung oder Sicherheitsprüfung im ersten
Monat des nächsten Betriebszeitraums durchführen zu lassen. Waren außerhalb
des Zulassungszeitraums sowohl eine Hauptuntersuchung als auch eine
Sicherheitsprüfung durchzuführen, so ist eine Hauptuntersuchung verbunden mit
einer Sicherheitsprüfung im Umfang von Nummer 2.3 der Anlage VIIIa
durchführen zu lassen.

2.7 Die Untersuchungspflicht ruht während der Zeit, in der Fahrzeuge durch einen
entsprechenden Vermerk der Zulassungsbehörde in der Zulassungsbescheinigung Teil
I und durch Entstempelung des Kennzeichens außer Betrieb gesetzt worden sind. War
vor oder in dieser Zeit eine Hauptuntersuchung oder eine Sicherheitsprüfung
durchzuführen, so ist die Hauptuntersuchung oder Sicherheitsprüfung bei
Wiederinbetriebnahme des Fahrzeugs durchführen zu lassen. Waren in dieser Zeit
sowohl eine Hauptuntersuchung als auch eine Sicherheitsprüfung durchzuführen, so ist
eine Hauptuntersuchung verbunden mit einer Sicherheitsprüfung im Umfang von
Nummer 2.3 der Anlage VIIIa durchführen zu lassen.

Hinweis zur Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität
Die auf der BAUWESTA verfügbaren Informationen werden sorgfältig recherchiert und regelmäßig aktualisiert. Gleichwohl können Fehler nicht vollständig
ausgeschlossen werden. Die den verfügbaren Informationen zugrundeliegende Sach- und Datenlage kann kurzfristigen Änderungen unterworfen sein. Wir
können deshalb keine Gewähr, Haftung oder Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der auf der BAUWESTA-Website verfügbaren
Informationen übernehmen.


